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Vollzug des Tierseuchenrechts 
 

   

Allgemeinverfügung zur Aufhebung der Sperrzone zum Schutz ge-
gen die Blauzungenkrankheit 

 
 
 

Da gemäß Art. 1 Nr. 2 Buchst. A der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1008 seit dem 21. 
Juni 2021 das Bundesland Bayern nicht mehr als Sperrgebiets eingestuft ist, erlässt die 
Stadt Ingolstadt als untere Behörde für Veterinärwesen folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Die Allgemeinverfügung vom 17.05.2019 wird aufgehoben.  
 

2. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  
 

3. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 

Gründe: 
 

I. 
Die Blauzungenkrankheit (BT) ist eine Viruserkrankung, an der in der Regel Schafe und auch 
Rinder ernsthaft erkranken. Für den Menschen ist die Krankheit ungefährlich. Die Einrichtung 
einer BT-Restriktionszone in Bayern basierte auf einem BT-Ausbruch in Baden-Württemberg 
aus dem Januar 2019. Sie wurde infolge weiterer Fälle im Januar und Februar 2019 in Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg sukzessive vergrößert. Während des aktuellen BT-Ge-
schehens ist in Bayern jedoch bislang kein Fall der Blauzungenkrankheit nachgewiesen wor-
den. 
Mit Zustimmung der EU-Kommision ist das Bundesland Bayern seit dem 21. Juni 2021 daher 
nicht mehr als Sperrgebiet eingestuft. 
 

II. 
Die Stadt Ingolstadt ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig 
gemäß Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, 
die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Lebensmittelüberwachung (GDVG) und 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 

 
Am 20.02.2019 hat das Landratsamt Rems-Murr-Kreis den Ausbruch der Blauzungenkrank-
heit – Serotyp 8 (Bluetongue-disease-Virus – BTV-8) in einem Betrieb in Berglen im Rems-
Murr-Kreis durch virologische Untersuchung (Virus-/Antigen-/Genomnachweis) / serologische 
Untersuchung (Antikörpernachweis) amtlich festgestellt. 
 
Die Einrichtung von BT-Restriktionszonen ist europarechtlich vorgegeben und erfolgte in Ab-
stimmung zwischen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und 
allen Ländern. Das Tierseuchenrecht sieht vor, dass um betroffene Betriebe eine Restriktions-
zone von 150 Kilometern eingerichtet wird. Die genaue Abgrenzung in Bayern erfolgte durch 
die Kreisverwaltungsbehörden vor Ort durch Allgemeinverfügungen. 
 
Eine Aufhebung der BT-Restriktionszone durch die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden ist 
nach geltendem EU-Recht frühestens zwei Jahre nach dem letzten BT-Fall möglich. Die EU-
Kommission muss der Aufhebung zustimmen. Diese Zustimmung erfolgte nun. Gemäß Art. 1 
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Nr. 2 Buchst. A der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1008 ist das Bundesland Bayern seit 
dem 21. Juni 2021 nicht mehr als Sperrgebiets eingestuft. 
 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei öf-
fentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon 
abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt 
werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese Allgemeinverfügung ei-
nen Tag nach ihrer Bekanntmachung als bekannt gegeben gilt. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des Bayerischen Tiergesundheit-Ausführungsge-
setzes. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München erhoben werden. Dafür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten bei der Geschäfts-

stelle erhoben werden. Die Anschriften lauten: 
Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München auch durch Über-
mittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de - erhoben werden. Dabei sind die 
der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu 
beachten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle/. 

 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift 
erhoben wird, sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 

keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
entnommen werden (www.vgh.bayern.de) 

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
 
Ingolstadt, 24.06.2021 
 
gez. 
 
 
Isfried Fischer 
Referent Soziales, Jugend und Gesundheit 
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